
A l lg e m e i n e  g e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n 

V o r b e m e r k u n g

die AViA-firma, im folgenden klöcker genannt, übersendet nach Annahme des entsprechen-
den Antrags die AViAcard/touch key, im folgenden AViAcard genannt, an die im Antrag ange-
gebenen Anschrift. bereits mit Antragstellung erkennt der Antragsteller, im folgenden kunde 
genannt, die ausschließliche geltung der nachstehenden geschäftsbedingungen an. Abwei-
chende bedingungen werden für klöcker nur insoweit verbindlich, als klöcker sie im einzelfall 
schriftlich anerkennt. Zur erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten, insbesondere zur Zahlungs-
abwicklung, bedient sich klöcker der tcs tank card service gmbh, fürst-Pückler-straße 50, 
50935 köln (tcs)

i .  s i c h e r h e i t

1)  der kunde sorgt dafür, dass die als kartenverwender vorgesehene Person unverzüglich die 
AViAcard an der dafür vorgesehenen stelle unterzeichnet. bei fahrzeugkarten muss das un-
terschriftsfeld mit dem polizeilichen kennzeichen des betreffenden fahrzeugs ausgestellt 
werden. der Pin-code der jeweiligen AViAcard wird dem kunden mit separatem schreiben 
bekanntgegeben. es ist darauf zu achten, dass Pin-code und AViAcard getrennt aufbewahrt 
werden. für die genehmigung des Pin-codes ist ausschließlich der kunde verantwortlich.

2)  der jeweilige kartenverwender gilt für die beantragten leistungsgruppen als vom kunden 
bevollmächtigt und berechtigt, bei allen angeschlossenen AViA-tankstellen und weiteren 
von AViA bezeichneten tankstellen in der bundesrepublik deutschland lieferungen und 
leistungen in Anspruch zu nehmen, wenn ein fahrzeug auf der AViAcard genannt ist, je-
doch nur für dieses fahrzeug. die Zahlungsverpflichtung ist bis zur rechnungserteilung 
gestundet. ein lieferzwang durch klöcker und durch den jeweiligen betreiber der tankstelle 
besteht nicht, insbesondere können keine Ansprüche bei lieferschwierigkeiten geltend ge-
macht werden.

i i .  A b r e c h n u n g

der Verkauf von kraftstoffen erfolgt an den AViA-tankstellen im namen und auf rechnung 
der AViA-lieferfirma zu den am Verkaufstag geltenden Preisen der jeweiligen tankstelle. An-
dere lieferungen und leistungen erfolgen im namen und zu den bedingungen des jeweiligen 
tankstellenbetreibers. diese forderungen zieht klöcker bzw. tcs im Auftrag des tankstellen-
betreibers ein.

die mit unterschrift auf den lieferscheinen oder durch Pin-code-bestätigung ausgewiesenen 
lieferungen und leistungen gelten als erfolgt und anerkannt, auch in höhe des ausgewie-
senen betrages. sie werden dem kunden mindestens einmal monatlich in rechnung gestellt 
und sind sofort fällig. die rechnungsbeträge werden per Abbuchungsverfahren vom konto 
des kunden abgebucht. gegenüber den Zahlungsansprüchen ist eine Aufrechnung oder gel-
tendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten ausgeschlossen, soweit derartige 
Ansprüche oder rechte von klöcker nicht ausdrücklich anerkannt oder gegenüber klöcker 
nicht rechtskräftig festgestellt sind.

Aufschläge/gebühren für administrative Abwicklung, kreditierung und risiko-Übernahme 
werden nach der jeweils gültigen Preisliste erhoben.

reklamationen bezüglich der lieferung von kraftstoffen sind bei der jeweiligen tankstelle gel-
tend zu machen.

i i i .  h A f t u n g

der kunde verpflichtet sich, diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen der AViAcard 
unverzüglich klöcker (02861/8007-0) mitzuteilen. klöcker stellt den kunden von der haftung 
für etwaige unberechtigte Verwendung der AViAcard ab eingang der schriftlichen Verlust-
anzeige bei klöcker frei. Vor eingang der Verlustanzeige haftet der kunde für alle durch 
Verwendung der AViAcard entstandenen forderungen, auch wenn die Verwendung der 
AViAcard unberechtigt erfolgt ist. die rechte klöcker gegenüber demjenigen, der die AViAcard 
unbefugt mißbräuchlich verwendet, bleiben unberührt. für den fall, dass klöcker eine neue 
karte auszustellen hat, wird dem kunden hierfür ein betrag, der sich aus der jeweils gültigen 
Preisliste ergibt, berechnet.

die AViAcard bleibt im eigentum von klöcker. die rechte aus der AViAcard sind nicht über-
tragbar.

der kunde ist verpflichtet, Veränderungen seines firmensitzes, seiner bankverbindung oder 
des amtlichen kennzeichens des auf der AViAcard genannten fahrzeugs unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. soll oder muss klöcker eine neue karte ausstellen, wird dem kunden hierfür 
eine gebühr, die sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt, berechnet.

i V .  V e r t r A g s l A u f Z e i t

die AViAcard ist während des bestehens des Vertragsverhältnisses bis zum letzten tag des auf 
ihr eingeprägten Verfallsmonats gültig. erneuerungskarten werden ohne Aufforderung über-
sandt, es sei denn, der kunde oder klöcker kündigen schriftlich das Vertragsverhältnis oder 
eine erneuerungskarte muss wegen Veränderung gem. § 3 Abs. 3 erstellt werden. das Vertrags-
verhältnis kann mit einer frist von drei monaten zum monatsende, nach Ablauf einer mindest-
laufzeit von einem Jahr schriftlich gekündigt werden. klöcker kann jederzeit ohne einhaltung 
einer frist schriftlich kündigen, wenn die kündigung aus wichtigem grund erfolgt, den der 
kunde zu vertreten hat. ein wichtiger grund liegt insbesondere vor im falle der erteilung einer 
rücklastschrift. kündigt klöcker, so verliert die AViAcard mit beendigung des Vertrages ihre 
gültigkeit. der kunde ist verpflichtet, die ausgegebene karte unverzüglich nach Vertragsbeen-
digung an klöcker zurückzusenden.

V.  s P e r r l i s t e n 

klöcker ist berechtigt, eine AViAcard, die bei tcs als gesperrt gemeldet wurde, den Akzep-
tanzstellen in sperrlisten bekanntzugeben. die Akzeptanzstellen sind berechtigt, eine ungül-
tige oder gesperrte AViAcard einzuziehen. für schäden, die durch fehlerhafte Angaben in den 
sperrlisten entstehen, haftet klöcker nur bei grober fahrlässigkeit.

V i .  s o n s t i g e s 

änderungen und ergänzungen dieser geschäftsbedingungen und Preislisten werden durch 
schriftliche benachrichtigung vorgenommen. sollten teile dieser geschäftsbedingungen 
rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen bestimmungen nicht 
berührt.

erfüllungsort für die Zahlungen des kunden ist köln. Ausschließlicher gerichtsstand ist, soweit 
der kunde Vollkaufmann ist, köln. im übrigen gilt der gesetzliche gerichtsstand.


